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In einer mehrgliedrigen Gesellschaft
dient die Protokollierung ua dazu, die
Frist für die Erhebung der Nichtig-
keitsklage gegen Gesellschafterbe-
schlüsse festzusetzen. Im Rahmen der
Einpersonen-Gesellschaft könnte hier-
bei durchaus die Dokumentation und
die Beweissicherung im Vordergrund
stehen20). UE wäre es daher überlegens-
wert, für Einpersonen-AGs die Mög-
lichkeit der Beschlussfassung im
schriftlichen Wege zu eröffnen. Zum
Großteil sind etwa Einberufungsvor-
schriften ohnehin nicht von Relevanz,
ist doch der Alleinaktionär jederzeit

berechtigt, den Ort der Hauptver-
sammlung festzulegen oder auf die
Einberufungsfristen zu verzichten. Das
Formerfordernis der notariellen Beur-
kundung könnte ersatzlos entfallen
oder durch das allgemeine firmenbuch-
rechtliche Erfordernis der notariellen
oder gerichtlichen Beglaubigung von
Unterschriften gemäß § 12 Abs 1
HGB  ersetzt werden. Dieser Überle-
gung stehen auch Art 4 und 5 der
RL 89/667/EWG nicht entgegen, zu-
mal dort lediglich Schriftlichkeit oder
die Aufnahme in einer Niederschrift
verlangt wird. 

4.6 Zeitpunkt der Anmeldung

§ 35 AktG trat am 8. 10. 2004 in
Kraft und unterscheidet nicht nach
dem Zeitpunkt der Gründung einer
AG oder dem Zeitpunkt der Vereini-
gung aller Anteile in einer Hand. Da-
raus ergibt sich, dass die Mitteilungs-
pflichten auch für Aktiengesellschaf-
ten, deren Anteile vor dem In-Kraft-
Treten des GesRÄG 2004 in einer
Hand vereinigt wurden und zum
Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens des
§ 35 AktG noch immer sind, gel-
ten21).
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